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§ 1 
Zweck und Ziel des Gesetzes 

§ 1 
Zweck und Ziel des Gesetzes 

 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- 
und Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See insbesondere 
unter Berücksichtigung des Naturschutzes, der Schifffahrt sowie der Offshore-
Anbindungsleitungen auszubauen. 

(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, die installierte Leistung von 
Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen werden, ab 
dem Jahr 2021 auf insgesamt 20 Gigawatt bis zum Jahr 2030 und auf 
insgesamt 40 Gigawatt bis zum Jahr 2040 zu steigern. Diese Steigerung soll 
kosteneffizient und unter Berücksichtigung der für die Abnahme, Übertragung 
und Verteilung des Stroms erforderlichen Netzkapazitäten erfolgen. Der 
Ausbau von Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen 
werden, ist mit dem Ausbau der für die Übertragung des darin erzeugten 
Stroms erforderlichen Offshore-Anbindungsleitungen unter Berücksichtigung 
der Netzverknüpfungspunkte an Land zu synchronisieren. Ziel ist ein 
Gleichlauf der jeweiligen Planungen, Zulassungen, Errichtungen und 
Inbetriebnahmen. 
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Windenergieanlagen auf See, die an das Netz angeschlossen werden, ab dem 
Jahr 2021 auf insgesamt 20XX Gigawatt bis zum Jahr 2030 und auf insgesamt 
40XX  Gigawatt bis zum Jahr 2040 zu steigern. Diese Steigerung soll 
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